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2013/390

Kanton Basel-Landschaft Landrat

Bericht der Umweltschutz- und Energiekommission an den Landrat

betreffend Biodiversitat und Landschaftsqualitat im Landwirtschaftsgebiet (bisher: , Okologi-
scher Ausgleich"): Weiterfihrung Verpflichtungskredit 2014 - 2017

Vom 23. Dezember 2013

1. Ausgangslage

Gemass politischer Absichtserklarungen, Gesetzen und auch internationaler Vereinbarungen sind
Bund und Kantone im Sinne der Nachhaltigkeit und zwecks Ressourcenschutz fur nachfolgende
Generationen bestrebt und verpflichtet, die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten, indem
ihre Lebensraume u.a. mittels 6kologischen Ausgleichs gesichert, geférdert und geschiitzt werden. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden seit vielen Jahren — in Baselland auf der Basis des im Titel genannten
Programms — geeignete, dkologisch wertvolle Flachen unter Vertrag genommen, um deren Eigenti-
mer fir Ertragseinbussen, die diese durch teilweise oder vollstandig eingeschrédnkte Nutzung ihres
Bodens zugunsten des Umweltschutzes in Kauf nehmen, angemessen zu entschadigen.

In Baselland beteiligen sich ca. 80% der Landwirte an diesen Massnahmen, und bis jetzt sind ca.
10% der landwirtschaftlichen Nutzflache (LN) als ,Biodiversitatsflachen” geschitzt. Um die Ziele des
Bundes, u.a. 15-20% der LN als Biodiversitatsflachen, zu erreichen, sind aber offenbar weitere An-
strengungen notwendig. Dennoch zeigt eine erste Wirkungskontrolle einige erfreuliche Resultate

Die Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14-17) des Bundes baut das System der Direktzahlungen grund-
legend um. Neu werden Beitragszahlungen an Leistungen zugunsten der Versorgungssicherheit des
Landes und des Umweltschutzes geknipft. Damit sollen mehr Biodiversitatsflachen geschaffen und in
diesen eine hohere 6kologische Qualitat erreicht werden. Ausserdem werden auch Beitrage fur Leis-
tungen zum Erhalt des Landschaftsbildes ausgerichtet werden.

Mit dem Kredit fir die Jahre 2014 bis 2017 Uber brutto CHF 38'242°000.- (Nettobelastung fir
den Kanton: CHF 5°102'000) wird auch eine zusatzliche, befristete 100%-Stelle beantragt. Gemass
Vorlage muss im Rahmen des beantragten Kredits eine solche geschaffen werden, um die Mehrbe-
lastung beim Vollzug des Programms bewaltigen zu kénnen. Die jahrlichen Kosten des Kantons fir
das Programm steigen wegen der insgesamt hoheren Beteiligung des Bundes gemass Angaben der
Vorlage nicht tiber die Erfahrungswerte aus den Jahren 2011 und 2012.

Fir Details wird auf die Vorlage selbst verwiesen.

2. Beratung in der Kommission

Die UEK beriet die Vorlage an ihren Sitzungen vom 11. November und 2. Dezember 2013. Unterstitzt
wurde sie dabei von Regierungsratin Sabine Pegoraro, Vorsteherin der Bau- und Umweltschutzdirek-
tion (BUD), Michael Kéhn, Generalsekretar BUD, Peter Tanner, Leiter der Abteilung Natur und
Landschaft des Amts fir Raumplanung, Paul Imbeck, in der Abteilung Natur und Landschaft zusténdig
fur Unterschutzstellung und Artenschutz, und Pascal Simon, Leiter der Abteilung Landwirtschaftliche
Produktion im Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain, Sissach.

In der einleitenden Prasentation wurde zunachst auf die Problemfelder hingewiesen, die sich in der
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Landwirtschaft in Sachen Umweltschutz ergeben. Weiter wurden die kinftigen, aber auch die bisher
erreichten Ziele des Programms aufgelistet. Es wurde zudem dargestellt, wie Wirkungskontrollen
vorgenommen werden kénnen und welche Anderungen und Ziele fir die Zeit von 2014 bis 2017
vorgenommen werden. Hinsichtlich Kosten wurde noch einmal die Tatsache hervorgehoben, dass sich
der Bund ab 2014 wesentlich starker als bis anhin daran beteiligen will.

Fur die UEK wurde klar ersichtlich, dass das System der Beitragszahlungen an die Landwirtschaft
so komplex geworden ist, dass es gut ist, den Landwirten von Seiten des Kantons die nétige Unter-
stiitzung zukommen zu lassen. Gleichzeitig wiinscht sie sich im Sinne einer unkomplizierten Verwal-
tung von Seiten des Bundes keine Zunahme der systemischen Komplexitat.

2.1 Unterschiedliche Bestimmungen Bund — Kanton betreffend Oko- und Landschaftsqualitat

Grundsatzlich wird begrisst, dass mit der AP 14-17 sowohl die produzierende Landwirtschaft als auch
Okologische Anstrengungen geférdert werden sollen. Damit sollen nicht zuletzt auch bisher abwe-
sende Landwirte zur Teilnahme am Programm bewegt werden.

Gleichzeitig werden aber insbesondere von direkt Betroffenen einige Bedenken geéaussert hin-
sichtlich Anforderungen zur Okoqualitat. Da jene des Bundes weniger streng seien als jene des
Kantons, bestehen Beflrchtungen, dass z.B. 6kologisch gepflegte, aber kranke Baume negativen
Einfluss auf intensiv bearbeite Plantagen haben kdnnten. Insofern wird angeregt, diese Bedenken
nachdriicklich beim Bund zu deponieren, um den unterschiedlichen Grad von Anforderungen auszu-
gleichen. Denn auf der anderen Seite konnten strenge Vorschriften bzgl. Landschaftsqualitat dazu
fihren, dass hier nur noch fur das Landschaftsbild, aber nicht mehr fiir die landwirtschaftliche Pro-
duktion gearbeitet wird. Immerhin wird im Konzept der Landschaftsqualitat eine Chance fir Betriebe
erkannt, die dank Beitrdgen zur Biodiversitat und zur Landschaftsqualitét besser bestehen kénnen.

2.2 Was ist Landschaftsqualitat?

Gemass Verwaltung muss der Kanton dem Bund ein Konzept zur Beurteilung der Landschaftsqualitat
vorlegen. Darin enthalten sein missen u.a. entsprechende Kriterien. Mégliche Elemente der Land-
schaftsqualitat kdnnen z.B. sein: Baume (einzeln oder in Gruppen), Obst-/Rebbau, farbige Fruchtfolge
im Ackerland, Hecken, Kleinstrukturen (Wanderwege). Bis Januar 2014 habe der Kanton Zeit, ein
solches Konzept einzureichen. Wichtig aus Sicht der Verwaltung ist, dass der Bund nivellierend ein-
greift, damit den Kantonen fiir &hnliche Elemente gleiche Beitrdge ausgerichtet werden.

2.3 Kosten fir keine Nachfrage?

Wiederholt wurde aus der UEK kritisiert, dass mit dem Programm ein Angebot geschaffen werde, fur
das es keine Nachfrage gebe. Entsprechend mdge der Kredit um 20% gekuirzt werden. Die Verwaltung
konnte allerdings darlegen, dass zum einen ein Programm immer eine gewisse Zeit brauche, bis es im
Kreis der Nutzniesser bekannt sei und dann nachgefragt werde, und zum andern der Bund seine
Beitrage im gleichen Ausmass kiirzen wiirde, wenn die Kantone sich finanziell weniger stark beteiligen
wilrden — dies trotz nachgewiesenen Handlungsbedarfs. Aus den Reihen der UEK selbst wurde darauf
hingewiesen, dass mit dem neuen System stérker als vorher eine konkrete Leistung fiir die Direkt-
zahlungen erwartet werde. Weitere Abklarungen durch die Verwaltung zu méglichen Kostenkiirzungen
wurden in der Folge mit 7:5 Stimmen abgelehnt.

:/I: Eintreten auf die Vorlage ist unbestritten.
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3. Detailberatung

3.1 Ziffer 1LRB

Der besseren Ubersicht halber wird der Inhalt der Klammer um den Betrag der Nettobelastung fiir den
Kanton erganzt.

4.  Antrag an den Landrat

/I Die UEK empfiehlt dem Landrat mit 8:0 Stimmen bei 4 Enthaltungen, geméass von der UEK ab-
geéndertem Entwurf des LRB dem Programm ,Biodiversitat und Landschaftsqualitat im Land-
wirtschaftsgebiet” und dem dafur nétigen Kredit zuzustimmen.

Pratteln, den 23. Dezember 2013

Fur die Umweltschutz- und Energiekommission

Philipp Schoch, Prasident

Beilagen:
- Von der UEK abgeanderter Entwurf des Landratsbeschlusses



Von der UEK abgedinderter Entwurf

Landratsbeschluss

betreffend kantonales Naturschutzprogramm "Biodiversitat und Landschaftsqualitat
im Landwirtschaftsgebiet” (Okologischer Ausgleich): Weiterfihrung Verpflichtungs-
kredit 2014 - 2017

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Fir die Weiterfihrung des Programms "Biodiversitat und Landschaftsqualitat im Land-
wirtschaftsgebiet" wird fur die Jahre 2014 bis 2017 ein Verpflichtungskredit von insge-
samt CHF 38°242'000.-- bewilligt (Nettobelastung BL CHF 5‘102'000.--, CHF
36'600°000.-- flr Abgeltungsbeitrage, CHF 1'030'000.-- fiir die Erfolgskontrolle, CHF
12'000.-- fur Kommissionsvergttungen und 600'000.-- fir Lohnkosten).

2. Die Kredittranchen werden wie folgt auf die Jahre 2014-2017 verteilt:

- 2014: CHF 8'713'000.-- - 2016: CHF 9'843'000.--
- 2015: CHF 9'378'000.-- - 2017: CHF 10°'308'000.--

3. Der voraussichtliche Bundesbeitrag in der Hohe von CHF 33'140'000.-- wird zur Kennt-
nis genommen.

4. Per 1. Januar 2014 werden zusétzlich 100 Stellen-% als befristete Projektstelle fir den
Vollzug des Programms ,Biodiversitat und Landschaftsqualitat im Landwirtschaftsgebiet"
bewilligt und Uber diesen Verpflichtungskredit finanziert.

5. Ziffer 1. dieses Beschlusses untersteht geméass § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Kan-
tonsverfassung der fakultativen Volksabstimmung.

Liestal, Im Namen des Landrates

die Prasidentin:

die 2. Landschreiberin:



	Impressum
	1. Ausgangslage
	2. Beratung in der Kommission
	3. Detailberatung
	4. Antrag an den Landrat
	Landratsbeschluss (Geänderter Entwurf)

